
 

Änderungsblatt Drucksachen-Nr.: BV/VIII/0143 

Änderungsantrag-Nr.: 1 

Einreicher: CDUplus-Fraktion 

 Behandlung: öffentlich 

 
Gegenstand: 

Junges Ehrenamt würdigen 

 

 
Änderung: 

 
Im Beschlussvorschlag 2 wird die zeitliche Begrenzung gestrichen. 
 
Zur Nachwuchsehrung ist berechtigt, wer zum Zeitpunkt der Ehrung das 27. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und seit mindestens 2 Jahren ehrenamtlich aktiv ist. 
 
 
Der Beschlussvorschlag 2 lautet wie folgt neu:  
 
 
Zur Nachwuchsehrung ist berechtigt, wer zum Zeitpunkt der Ehrung das 27. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. 
 
 
 
Begründung:  
  
Erfolgt mündlich 

 

 
Neubrandenburg, 15.05.2025 
 
 
 
gez. Björn Bromberger              
Fraktionsvorsitzender CDUplus-Fraktion                
 
 
 
 
 


